
Ir ä u s 1 m a y ::" Z' und Gen~';ssen 

an denBunc1esminis tcr für Justiz 9 

betreff end eine'Amne st ie für Erst be st rafte Q 

-.-~-~-.-.-.-

Die allgerrs ine Not und Verelendung~ 
/ 

die sich '3.18 Folge der Gewaltherr-· 

schaft in Österreich nach derBefreiung~ im J.ahre 1945 eiEstellte9' hat zahl-

reiche S_taa.tsbürger~aus der BJ.hn geworfen. Mei:lsch9n, die sich ihr Leben lang 

streng an die RechtsordnWlg gehalten haben, machten sich strafbar und schlepPen 
, " \ 

die Rechtsfolgen einer Verurteilung wegen oft wurtlliässig u~bedeutende:t' Gesetzes-

verletzungen weiter, fort und werden dadurch in ihrem,berU:flichen~d gesell-
- I " • 

schaft lichen Aufstieg" behindert • Man d-arf bei BGurtei ltmg ihrer Tpten, die "bei' 
" einem normalen Rechtszustand in keiner Weise gl1tgehe:~ssen w'3rden 'können, nicht 

übersehen, da.ss' die zahlreichen Plünderungen in die,ser Seit ein schlechtes Bei­

spiel gegeben haben. Es haben Menschen 9 die selbst-durch Kriegsfolgeri oder 
. r ___ - . 

Plünderungen ihrer Haoe verlt,istig {singen? den Versuchungen nicht stark genug 

Widerstand leisten können,-die siel1 J.us dem Vorhandensein herrenlOs s cheinElIld er, 

Sachgüter- ergaben. Die allgemeine Notlage a~ Lebensmitteln und lebenswichtigen 
. -" ,.-' -', 

Bedarfsgegenständen, deren Falben sich aUf die F3.milienangehörigen in er-schrek-

kender Weise auswirken,hat manchen sonst redlichen F,].milienvaterzu einer Geset ... 

'. zesverletzungverl eitet • 
.I - \. 

Die me.isten" dieser berei ts bestraften oder noch r .. i6ht· bestraften Schul­

digen haben inzwischen zu ein<)-ffi ordentlichen IJebenswandel zurückgGfund$l~ Es 

Scheint den cmfragenden Abgeorcli:tete.tig%rech~fertigt9 ihnen die Hinde:r;nisse auf 

diesem Weg durch eine vorzeitigo Straftilgung zu erleichtern. Es ist wohl 

selbstverständlich, dass eine solche Begünstigung weder Gewohnhei tsverbrecharn . 
\ '. ~. 

noch jenen Menschen gewährt werden kann,' die sich schwerer Gewalt't;riteil gegen 

,lris Leben oder die Gesundheit schuldig gemacht haben oder .welche die Notl.'\:;c 

ihrer Mitbürger in niedrigster Weise gewinnsüchtig aUtlgenützt haben. 
, ' 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 

fÜ1'Justiz die nachstehende 

~.~n _:S2.,,_~_g 61.. 
Ist der Herr Bunc1esminister bereit~ dem Hohen. Haus ehestens einen 

Gesetzentwurf vorzulegen, welchel: eine c,llgemeine Amnestie für Straftaten und 

deren Folgen hinsic~tlich solcher Personen vorsieht, die erstmalig während der 

Zeit nach der Befreiung 'bis zum 1. Jä!1.ner 1950 straffällig geworden sind? 
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